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Satzung zur Änderung der Studien- und Prüfungsordnung 
für den dualen Teilzeit-Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen 

(englische Bezeichnung: Dual part-time bachelor´s course – Civil Engineering) 
an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München 

 
vom 08.07.2022 

 
 
 
 
Aufgrund von Art. 13 Abs. 1 Satz 2, Art. 58 Abs. 1 und Art. 61 Abs. 2 und 3 Bayerisches Hochschulge-
setz (BayHSchG) erlässt die Hochschule für angewandte Wissenschaften München folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
 
Die Studien- und Prüfungsordnung für den dualen Teilzeit-Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen 
an der Hochschule für angewandte Wissenschaften München vom 08.01.2019 wird wie folgt geändert: 
 

1. Der Studiengangsname „dualer Teilzeit-Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen“ wird durch-
gängig durch den Studiengangsnamen „Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen kooperativ“ 
ersetzt. 

 
2. In § 1 und § 2 Abs. 1 wird das Wort „dualen“ gestrichen. 

 
 

§ 2 
 

1Diese Änderungssatzung tritt am 01.10.2022 in Kraft. 2Sie gilt für Studierende, die ihr Studium im  
Bachelorstudiengang Bauingenieurwesen kooperativ nach dem Sommersemester 2022 im ersten Stu-
diensemester aufnehmen. 


